
Sachen, Kosten für die Beseitigung von Be
schädigungen, entgangene Geldforderun
gen; aber auch entstandene Zahlungsver
pflichtungen, so bei Eintritt der Staatshaf
tung, wenn das Organ des Staatsapparates 
aus staatlichen Fonds gegenüber dem Bür
ger Schadenersatz leistet, jedoch der Leiter 
oder Mitarbeiter auf dem Weg des Regres
ses materiell zur Verantwortung gezogen 
wird);

- die Kausalität zwischen der Arbeitspflicht
verletzung und dem eingetretenen Scha
den.

Die materielle Verantwortlichkeit kann für 
einen fahrlässig verursachten Schaden bis zur 
Höhe des monatlichen Gehalts, für einen vor
sätzlich verursachten Schaden jedoch in voller 
Höhe geltend gemacht werden. Verfahrens
mäßig ist die materielle Verantwortlichkeit vor 
der Konfliktkommission des staatlichen Or
gans bzw. vor der Kammer für Arbeitsrecht 
des zuständigen Kreisgerichts geltend zu ma
chen. Sie ist auch im Strafverfahren durchsetz
bar.

3.4.4.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit

Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
Leitern und Mitarbeitern tritt dann ein, wenn 
sie in Ausübung ihrer staatlichen Tätigkeit 
schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) solche 
Rechtspflichtverletzungen begehen, die Straf
tatbestände erfüllen. Das betrifft Handlungen 
und Verhaltensweisen, die im völligen Wider
spruch zur verantwortungsvollen Tätigkeit so
zialistischer Staatsfunktionäre stehen. Von al
len Leitern und Mitarbeitern der Organe des 
Staatsapparates wird erwartet, daß sie die so
zialistische Staats- und Rechtsordnung schüt
zen und strikt die Gesetzlichkeit wahren. 
Kommt es dennoch zu strafbaren Handlungen 
von Leitern und Mitarbeitern, sind diese ent
sprechend den Gesetzen konsequent zu ahn
den. Das Strafgesetzbuch enthält u. a. solche 
Tatbestände wie Falschmeldung und Vorteils
erschleichung, Vertrauensmißbrauch und 
Wirtschaftsschädigung, Urkundenfälschung, 
Geheimnisverrat und Bestechung, Wahlbehin
derung und Wahlfälschung, Anmaßung staatli
cher Befugnisse.

Nach § 224 Abs. 1 StGB z. B. wird derjenige, der 93

sich eine staatliche Befugnis anmaßt und da
durch die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher 
Organe oder die Rechte der Bürger beeinträch
tigt, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Geld
strafe bestraft.

In der Mitarbeiter-VO ist festgelegt, daß der 
zuständige Disziplinarbefugte nach Bekannt
werden einer Pflichtverletzung unverzüglich 
die erforderlichen Maßnahmen zur Aufklä
rung des Sachverhalts zu treffen hat. Ergibt 
sich dabei der begründete Verdacht einer straf
baren Handlung, ist dem Staatsanwalt bzw. 
den Untersuchungsorganen davon Mitteilung 
zu machen.

Andererseits schützt das Strafrecht die Lei
ter und Mitarbeiter staatlicher Organe bei der 
pflichtgemäßen Erfüllung der ihnen übertrage
nen Aufgaben (§212 StGB), so vor Beein
trächtigung ihrer Arbeit durch Tätlichkeiten 
oder Androhung solcher (§ 214 StGB) und vor 
öffentlicher Herabwürdigung der staatlichen 
Tätigkeit (§ 220 StGB).
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